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 Veröffentlicht am 26.01.1988

Norm

MRG §16 Abs1 Z3

Rechtssatz

Auch vor Erlassung des Bescheides, mit dem ein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird, ist ein ö entliches

Interesse an der Erhaltung dieses Bauwerks aus jenen Gründen anzunehmen, die jahrelang für die Gewährung von

Subventionen der ö entlichen Hand zum Zwecke der Denkmalp ege maßgeblich und letztlich Grundlage für die

Unterschutzstellung des Gebäudes waren.
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